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I. Einleitung 
 
Dieser Newsletter stellt die steuerlichen Fol-
gen der Entsendung eines Mitarbeiters von 
Deutschland nach Thailand, Hongkong und 
China anhand eines Beispielssachverhaltes 
dar. 
 
II. Sachverhalt 
 
S, ein deutscher Staatsbürger, der bisher in 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, 
wird von seinem Arbeitgeber für ca. 2,5 Jahre 
nach Asien entsandt. Zunächst soll er das lo-
kale Team beim Aufbau der Tochtergesell-
schaft in Thailand unterstützen und anschlie-
ßend als Berater für die in Hongkong und Chi-
na ansässigen Tochtergesellschaften tätig wer-
den. 
 
S erhält dabei separate Arbeitsverträge mit der 
jeweiligen thailändischen, chinesischen und 
Hongkonger Tochtergesellschaft des Arbeitge-
bers. Die Tochtergesellschaften vereinbaren 
mit der Muttergesellschaft, dass S für Einsätze 
bis zu einem Monat am Stück nach Deutsch-
land zurückbeordert werden darf, wenn S dabei 
durch das deutsche Mutterhaus vergütet wird. 

Das im Eigentum des S stehende Einfamili-
enhaus in Deutschland wird zum 01. Januar 
des zweiten Jahres für den restlichen Zeit-
raum der Entsendung vollständig vermietet. 
Eine weitere Wohnung steht S in Deutsch-
land nicht zur Verfügung. Die Familie des S 
verlässt Deutschland zum 1. Oktober des 
ersten Jahres und bezieht ein in Hongkong 
angemietetes Apartment. Während seiner 
beruflichen Aufenthalte in Thai 
 

 
 
land und Deutschland wird S jeweils in Ho-
tels wohnen, während seiner Tätigkeit in 
Hongkong im angemieteten Apartment der 
Familie. 
 
1. Jahr: Das Anstellungsverhältnis bei der 
thailändischen Tochtergesellschaft beginnt 
am 1. Oktober. S arbeitet für die thailändi-
sche Tochtergesellschaft und wohnt in ei-
nem Hotel in Thailand. Zusätzlich zu seiner 
Tätigkeit für die thailändische Tochtergesell-
schaft berät S aus Thailand heraus bereits 
gelegentlich die Tochtergesellschaft in 
Hongkong, bei der er rund 20 Tage vor Ort 
tätig sein wird. Er erhält dafür eine Vergü-
tung aus Hongkong, die auf ein Hongkonger 
Bankkonto des S gezahlt wird. 
 
2. Jahr: Das Anstellungsverhältnis mit der 
thailändischen Gesellschaft und der Aufent-
halt des S in Thailand enden am 30. Juni des 
zweiten Jahres. Im Zeitraum vom 1. Januar 
bis 30. Juni wird S wiederum etwa 30 Tage 
beratend für die Tochtergesellschaft in 
Hongkong tätig, wobei das Arbeitsentgelt 
diesmal vom deutschen Arbeitgeber bezahlt 
und wirtschaftlich getragen und auf das 
Hongkonger Bankkonto des S überwiesen 
wird. Ab 1. Juli zieht S nach Hongkong und 
beginnt mit seiner Tätigkeit für die dortige 
Tochtergesellschaft. Neben der Tätigkeit in 
Hongkong wird S für 30 Tage in Deutsch-
land und 60 Tage in China tätig sein. 
 
3. Jahr: S wird das komplette Jahr in Hong-
kong verbringen. Allerdings erbringt er von 
Hongkong aus teilweise auch Beratungsleis-
tung für Thailand, die von der thailändi-
schen Tochtergesellschaft vergütet und auf 

Obwohl Lorenz & Partners große Sorgfalt darauf verwenden, die in diesen Newslettern bereitgestellten In-
formationen auf aktuellem Stand für Sie zur Verfügung zu stellen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass 
diese eine individuelle Beratung nicht ersetzen können. Lorenz & Partners übernimmt keinerlei Gewähr für 
die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche ge-
gen Lorenz & Partners, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nut-
zung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvoll-
ständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Lorenz & 
Partners kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 
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das Bankkonto des S in Hongkong bezahlt 
wird. 
 
III. Steuerliche Beurteilung 
 
1. Im Jahr 01 
 
Das Anstellungsverhältnis bei der thailändi-
schen Tochtergesellschaft beginnt am 1. Ok-
tober. S arbeitet für die thailändische Toch-
tergesellschaft und wohnt in einem Hotel in 
Thailand. Zusätzlich zu seiner Tätigkeit für 
die thailändische Tochtergesellschaft berät S 
aus Thailand heraus bereits gelegentlich die 
Tochtergesellschaft in Hongkong, bei der er 
rund 20 Tage vor Ort tätig sein wird. Er er-
hält dafür eine Vergütung aus Hongkong, 
die auf ein Hongkonger Bankkonto des S ge-
zahlt wird. 
 
Aufenthalt im ersten Jahr: 
 

 Deutschland  273 Tage 
 Thailand    72 Tage 
 Hongkong    20 Tage 
 China       0 Tage 

 
(1) Steuerpflicht in Deutschland 
 
Unbegrenzt in Deutschland steuerpflichtig 
ist nach § 1 Abs. 1 EStG i.V.m. §§ 8, 9 AO 
jede Person, die in Deutschland (i) über eine 
Wohnung verfügt, die zum Wohnen geeig-
net ist oder (ii) ihren gewöhnlichen Aufent-
halt in Deutschland hat. Bei einem Aufent-
halt von über 180 Tagen wird der gewöhnli-
che Aufenthalt nach § 9 AO in Deutschland 
vermutet. 
 
S lebt im ersten Jahr mit seiner Familie in 
Deutschland. Er verfügt dort über ein Ein-
familienhaus und damit über eine Wohnung, 
die zum Wohnen geeignet ist. Die Wohnung 
wird erst zu Beginn des zweiten Jahres ver-
mietet. Eine Vermietungsabsicht bestand bis 
dato nicht.  
 
Laut aktueller Rechtsprechung endet die un-
beschränkte Steuerpflicht mit Wegzug. Es 

müssen dabei jedoch ebenso die tatsächli-
chen Umstände berücksichtigt werden. So 
ist S zwar bereits im ersten Jahr aus 
Deutschland weggezogen, hatte aber auf-
grund der fehlenden Untermietung weiterhin 
die Möglichkeit, in Deutschland zu wohnen. 
Da keinerlei Vermietungsabsicht zu erken-
nen ist (z.B. Einschalten eines Maklers, Zei-
tungsanzeigen, etc.), endet seine unbe-
schränkte Steuerpflicht in Deutschland erst 
zum Zeitpunkt der Untervermietung, d.h. 
zum 1. Januar des zweiten Jahres. S bleibt 
daher während des gesamten ersten Jahres in 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig.  
 
In Deutschland gilt für unbeschränkt Steuer-
pflichtige das Welteinkommensprinzip. Dies 
bedeutet, dass S grundsätzlich seine gesam-
ten, weltweit erwirtschafteten Einkünfte in 
Deutschland zu versteuern hat. 
 
(a) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Tätigkeit aus Deutschland 
 
S erzielt in Deutschland Einkünfte aus 
nichtsselbstständiger Arbeit. Diese unterlie-
gen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG 
i.V.m. mit § 19 EStG der deutschen Ein-
kommensteuer. 
 
(b) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Tätigkeit aus Hongkong 
 
Die Einkünfte sind in Deutschland steuer-
pflichtig. Hinsichtlich der Begründung wird 
auf die Ausführungen oben verwiesen. 
 
(c) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Tätigkeit aus Thailand 
 
Wie bereits erwähnt, gilt in Deutschland das 
Welteinkommensprinzip. Da S aus steuer-
rechtlicher Sicht in Deutschland ansässig ist, 
unterliegen damit auch die Einkünfte aus 
dem thailändischen Arbeitsverhältnis als 
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit im 
Sinne das § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG 
i.V.m. mit § 19 EStG grundsätzlich der deut-
schen Einkommensteuer. 
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(d) Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung 

 
S erzielt durch die Vermietung seines Ein-
familienhauses ab dem 1. Oktober Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung. Diese un-
terliegen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 EStG 
der deutschen Einkommensteuer.  
 
Da S in Jahr 1 nur in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtig ist, kommt eine 
Doppelbesteuerung der Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung nicht in Betracht. 
 
(2) Steuerpflicht in Hongkong 
 
Hongkong besteuert grundsätzlich nach dem 
Territorialitätsprinzip. Dies ergibt sich aus 
Sec. 8 (1) Inland Revenue Ordinance. Für die 
Frage, ob eine Steuerpflicht in Hongkong be-
steht, ist es nur maßgeblich, ob das fragliche 
Einkommen in Hongkong entsteht oder aus 
Hongkong gezahlt wird. Bei der Zuordnung 
der Einkünfte werden nach Maßgabe des De-
partmental Interpretation & Practice Notes 
No. 10 und der Rechtssache CIR vs. George 
Andrew Goepfert (1987) folgende Kriterien he-
rangezogen: 
 
 wo der Arbeitsvertrag verhandelt und ge-

schlossen wurde und ob die arbeitsvertrag-
liche Tätigkeit in Hongkong oder außer-
halb Hongkongs ausgeführt wird; 

 wo der Arbeitgeber ansässig ist (in Hong-
kong oder nicht); und 

 wo der Arbeitnehmer sein Gehalt erhält (in 
Hongkong oder außerhalb). 

 
Wenn alle drei Faktoren außerhalb Hong-
kongs liegen, dann liegt ein sog. „Non-Hong 
Kong Employment“ vor, d.h. das Einkom-
men ist in Hongkong nicht steuerpflichtig. 
 
(a) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Tätigkeit aus Deutschland 
 
Das Einkommen ist nicht in Hongkong ent-
standen oder aus Hongkong gezahlt worden. 
Die Einkünfte werden daher nicht in Hong-
kong steuerpflichtig. 

(b) Einkünfte aus nichtselbstständi-
ger Tätigkeit aus Hongkong 

 
Im vorliegenden Fall besteht ein Arbeitsver-
trag mit einem Hongkonger Arbeitgeber. 
Auch das Arbeitsentgelt wird von einem in 
Hongkong ansässigen Arbeitgeber für die 20 
Arbeitstage gezahlt. S erzielt daher Ein-
künfte aus einem Hongkong Employment. 
 
Da sich S im ersten Jahr für lediglich 20 Ta-
ge in Hongkong aufhält, tritt die sogenannte 
60 Tage Regelung in Kraft (vgl. Sec 8(1B). 
Diese besagt, dass Einkünfte aus einem 
Hongkong Employment nicht der lokalen 
Besteuerung unterliegen, sobald die Tätigkeit 
an weniger als 60 Tagen in Hongkong er-
bracht wurde. Direktoren sind von dieser 
Regelung jedoch ausgenommen. 
 
Wie oben dargestellt, ist S mit seinen aus 
Hongkong stammenden Einkünften aus 
nichtselbstständiger Arbeit lediglich in 
Deutschland  steuerpflichtig. Es kommt zu 
keiner Doppelbesteuerung. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass derzeit 
kein Doppelbesteuerungsabkommen zwi-
schen Deutschland und Hongkong besteht. 
Eine Änderung dieses Zustandes ist auch für 
die nahe Zukunft nicht zu erwarten.  
 
(c) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Tätigkeit aus Thailand 
 
Das Einkommen ist nicht in Hongkong ent-
standen oder aus Hongkong gezahlt wurden. 
Die Einkünfte werden daher nicht in Hong-
kong steuerpflichtig. 
 
(3) Steuerpflicht in Thailand 
 
Nach Sec. 41 Satz 2 des thailändischen Re-
venue Codes ist jede Person, die aus steuer-
rechtlicher Sicht in Thailand ansässig ist, 
grundsätzlich auch mit dem im Ausland er-
zielten Einkommen in Thailand steuerpflich-
tig. Die steuerrechtliche Ansässigkeit wird in 
Thailand nach Sec. 41 Satz 3 des Revenue 
Codes dann vermutet, wenn sich eine Per-
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son in einem Steuerjahr wenigstens 180 Tage 
in Thailand aufgehalten hat. 
 
Nachdem sich S im 1. Jahr nur 72 Tage in 
Thailand aufhält, wird die Ansässigkeit des S 
nicht gesetzlich vermutet. Auch bestehen 
keine sonstigen Anhaltspunkte, die auf eine 
Ansässigkeit in Thailand hinweisen. Insbe-
sondere befindet sich die Familie des S nicht 
in Thailand, sodass auch nicht davon ge-
sprochen werden könnte, dass S seinen Le-
bensmittelpunkt nach Thailand verlagert hat. 
 
(a) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Tätigkeit aus Deutschland 
 
Die in Deutschland erzielten Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit sind in Thailand 
nicht steuerpflichtig. Hinsichtlich der Be-
gründung wird auf die Ausführungen unter 
Punkt (3) oben verwiesen. 
 
(b) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Tätigkeit aus Hongkong 
 
Die Einkünfte sind in Thailand nicht steuer-
pflichtig. Hinsichtlich der Begründung wird 
auf die Ausführungen unter Punkt (3) oben 
verwiesen. 
 
(c) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Tätigkeit aus Thailand 
 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit sind 
nach Sec. 40 (2) des thailändischen Revenue 
Codes steuerpflichtig. Der thailändischen 
Steuer unterliegt nach Sec. 41 Revenue Code 
dabei jede Person, die derartige Einkünfte 
aufgrund der Ausübung eines Arbeitsver-
hältnisses in Thailand und/oder von einem 
thailändischen Arbeitgeber erhält. S übt sein 
Arbeitsverhältnis in Thailand aus. Das Ge-
halt wird von einem thailändischen Arbeitge-
ber bezahlt. 
 
Folglich ist S mit den Einkünften aus dem 
thailändischen Arbeitsverhältnis auch in 
Thailand steuerpflichtig. 
 

 (4) Zuweisung des Besteuerungsrechts 
nach dem Doppelbesteu-
erungsabkommen im Fall von 
Deutschland und Thailand 

 
Wie oben dargestellt, ist S grundsätzlich so-
wohl in Deutschland als auch in Thailand 
mit seinen in Thailand erzielten Einkünften 
steuerpflichtig. Diese doppelte Steuerpflicht 
ist durch das zwischen Deutschland und 
Thailand geschlossene Doppelbesteuerungs-
abkommen (DBA) zu lösen. 
  
Nach Art. 14 S. 1 des DBA liegt das Besteu-
erungsrecht für Einkünfte aus nichtselbst-
ständiger Arbeit grundsätzlich beim Ansäs-
sigkeitsstaat des Arbeitnehmers.  
 
Die Ansässigkeit ist nach Art. 4 DBA zu be-
stimmen und richtet sich danach, in wel-
chem Land der Steuerpflichtige einen 
Wohnsitz hat. Liegt in beiden Ländern ein 
Wohnsitz, so schreibt das DBA weitere Kri-
terien vor, welche nacheinander zu prüfen 
sind: 
 
 Wirtschaftlicher und sozialer Lebensmit-

telpunkt 
 Gewöhnlicher Aufenthalt 
 Staatsbürgerschaft 
 
S hat im ersten Jahr in beiden Ländern eine 
zum Wohnen geeignete Wohnung. Es ist da-
her im nächsten Schritt auf seinen tatsächli-
chen Lebensmittelpunkt abzustellen. Die 
Familie des S lebt zwar in Hongkong, doch 
ist aufgrund seiner vorwiegend in Thailand 
stattfindenden Tätigkeit der wirtschaftliche 
Lebensmittelpunkt als in Thailand liegend 
anzusehen. Laut DBA wird S daher in Thai-
land als ansässig betrachtet.  
 
Grundsätzlich steht das Besteuerungsrecht 
für Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätig-
keit dem Ansässigkeitsstaat (hier Thailand) 
zu. Da Ansässigkeitsstaat und Tätigkeitsstaat 
zudem übereinstimmen, hat Thailand das al-
leinige Besteuerungsrecht. 
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EXKURS:  Ansässigkeitsstaat und Tätig-
keitsstaat stimmen nicht überein 
 
Geht man davon aus, dass S als in Deutsch-
land ansässig gesehen wird, stimmen An-
sässigkeitsstaat und Tätigkeitsstaat nicht 
überein. Nach Art. 14 S. 2 des DBAs würde 
auch dem Tätigkeitsstaat (hier Thailand) ein 
Besteuerungsrecht zustehen, wenn wenigs-
tens eine der folgenden Voraussetzungen er-
füllt ist: 
 
 Die Tätigkeit in Thailand überschreitet 

einen Zeitraum von 183 Tagen; Das Ar-
beitsentgelt wird von einem in Thailand 
ansässigen Arbeitgeber getragen oder 

 Das Arbeitsentgelt wird durch eine in 
Thailand bestehende Betriebsstätte des 
ausländischen Arbeitgebers getragen.    

 
Das Arbeitsentgelt wird wirtschaftlich von 
der thailändischen Tochtergesellschaft getra-
gen. Damit erhält S sein Arbeitsentgelt von 
einem thailändischen Arbeitgeber. Thailand 
hat hier somit ebenfalls ein Besteuerungs-
recht. 
 
Deutschland, als Ansässigkeitsstaat des S, 
hat für den Ausgleich der Doppelbesteue-
rung Sorge zu tragen. Der Ausgleich erfolgt 
nach Art. 22 Abs. 2 (a) DBA. Die in Thai-
land erzielten Einkünfte aus nichtselbststän-
diger Arbeit werden von der Bemessungs-
grundlage für die deutsche Steuer ausgenom-
men, dies jedoch unter Progressionsvorbe-
halt. Dies bedeutet, dass zur Bestimmung 
des deutschen Steuersatzes die in Thailand 
erzielten Einkünfte fiktiv hinzugerechnet 
werden. Das tatsächlich in Deutschland zu 
versteuernde Einkommen wird dann mit 
diesem so ermittelten Steuersatz besteuert.  
 
Nach § 50d Abs. 8 EStG ist weiter nachzu-
weisen, dass eine Versteuerung des Ein-
kommens in Thailand tatsächlich erfolgt ist. 
Dies kann etwa durch den Einkommen-
steuerbescheid und Zahlungsquittungen er-
folgen. Sollte der Nachweis nicht geführt 
werden können, kommt es trotz bestehen-

dem DBA zu einer Besteuerung der in Thai-
land erzielten Einkünfte in Deutschland 
 
2. Im Jahr 02 
 
Das Anstellungsverhältnis mit der thailändi-
schen Gesellschaft und der Aufenthalt des S 
in Thailand enden am 30. Juni des zweiten 
Jahres.  
 
Im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni wird 
S wiederum etwa 30 Tage beratend für die 
Tochtergesellschaft in Hongkong tätig, wo-
bei das Arbeitsentgelt diesmal vom deut-
schen Arbeitgeber bezahlt und wirtschaftlich 
getragen und auf das Hongkonger Bank-
konto des S überwiesen wird.  
 
Ab 1. Juli zieht S nach Hongkong und be-
ginnt mit seiner Tätigkeit für die dortige 
Tochtergesellschaft. Neben der Tätigkeit in 
Hongkong wird S für 30 Tage in Deutsch-
land und 60 Tage in China tätig sein. 
 
Aufenthalt im zweiten Jahr: 
 

 Deutschland    30 Tage 
 Thailand  181 Tage 
 Hongkong    94 Tage 
 China     60 Tage 

 
(1) Steuerpflicht in Deutschland 
 
S hat seine Wohnung in Deutschland ver-
mietet und verfügt darüber hinaus in 
Deutschland über keine weitere Wohnung, 
die zum Wohnen geeignet ist. 
 
In der Praxis besteht hier erhöhte Vorsicht: 
Nach der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofes hat eine Person eine Wohnung 
ggf. bereits dann inne, wenn sie etwa die 
Schlüssel zum Haus der Eltern besitzt und 
dort eine Möglichkeit zur Übernachtung ge-
geben sein würde. 
 
Ein gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland 
liegt ebenfalls nicht vor, da sich S nicht an 
mehr als 180 Tagen im Inland aufhält und 
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sich auch seine Familie nicht mehr in 
Deutschland befindet. S ist daher in 
Deutschland gem. § 1 Abs. 4 EStG nur noch 
beschränkt steuerpflichtig. 
 
(a) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus Deutschland 
 
S ist in Deutschland nur beschränkt und da-
mit nur mit den, im Katalog des § 49 EStG 
abschließend aufgezählten, Einkünften in 
Deutschland steuerpflichtig. 
 
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 
sind nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG in 
Deutschland steuerpflichtig, wenn sie: 
 
 in Deutschland ausgeübt oder verwertet 

wird oder worden ist, 
 
 aus deutschen öffentlichen Kassen ein-

schließlich der Kassen des Bundeseisen-
bahnvermögens und der Deutschen 
Bundesbank mit Rücksicht auf ein ge-
genwärtiges oder früheres Dienstverhält-
nis gewährt werden, ohne dass ein Zah-
lungsanspruch gegenüber der inländi-
schen öffentlichen Kasse bestehen muss, 

 
 als Vergütung für eine Tätigkeit als Ge-

schäftsführer, Prokurist oder Vorstands-
mitglied einer Gesellschaft mit Ge-
schäftsleitung in Deutschland bezogen 
werden, 

 
 als Entschädigung im Sinne des § 24 

Nr. 1 EStG für die Auflösung eines 
Dienstverhältnisses gezahlt werden, so-
weit die für die zuvor ausgeübte Tätig-
keit bezogenen Einkünfte der deutschen 
Besteuerung unterlegen haben, 

 
 an Bord eines im internationalen Luft-

verkehr eingesetzten Luftfahrzeugs aus-
geübt wird, das von einem Unternehmen 
mit Geschäftsleitung in Deutschland be-
trieben wird; 

 

S ist damit mit seinen Einkünften aus nicht-
selbstständiger Arbeit, die ihm während sei-
nes 30-tägigen Aufenthaltes in Deutschland 
von seinem deutschen Arbeitgeber gezahlt 
werden, in Deutschland steuerpflichtig.  
 
Aufgrund der beschränkten Steuerpflicht 
können Werbungskosten nur insoweit gel-
tend gemacht werden, als diese mit den in 
Deutschland erzielten Einkünften in wirt-
schaftlichem Zusammenhang stehen. Inso-
weit kann ein beschränkt Steuerpflichtiger 
auch die Werbungskostenpauschale 
und/oder die Versorgungspauschale steuer-
mindernd geltend machen. Werden Wer-
bungskosten geltend gemacht, die die ge-
setzlichen Pauschalen übersteigen, so muss 
ein entsprechender Antrag beim Finanzamt 
gestellt werden.   
 
Seit Verabschiedung des Jahressteuergeset-
zes 2009 bemisst sich der Steuertarif bei be-
schränkter Steuerpflicht nach den gleichen 
Grundsätzen wie bei unbeschränkter Steuer-
pflicht. Der dabei anzuwendende Steuersatz 
bemisst sich allein danach, wie hoch das von 
S in Deutschland zu versteuernde Einkom-
men ist. Der Grundfreibetrag in Höhe von 
7.834 EUR - jedoch beschränkt auf die Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit - wird 
ebenfalls gewährt. 
 
Das von dem deutschen Arbeitgeber für die 
Beratung der Hongkonger Tochter gezahlte 
Entgelt fällt dagegen nicht unter § 49 Abs. 1 
Nr. 4 a) EStG. Diese Norm ist nur dann ein-
schlägig, wenn die Tätigkeit in Deutschland 
ausgeübt (vorliegend nicht zutreffend) oder 
verwertet wird oder verwertet worden ist. 
Die Vorschrift bezieht sich daher nicht auf 
Entgelt, das der deutsche Arbeitgeber für 
Tätigkeiten in Drittländern zahlt. Auch nach 
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
wird der Begriff der Verwertung eng ausge-
legt: 
 
„Die bloße Arbeitsleistung ist keiner Verwertung 
zugänglich. Das gilt nicht nur bei Leistungen für 
ausländische Auftraggeber und bei körperlichen 
Leistungen. 
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Es genügt nicht, dass die Leistung zu Lasten eines 
inländischen Arbeitgebers gezahlt wird oder dass die-
ser zu Gunsten der inländischen Volkswirtschaft 
Vorteile aus der Leistung zieht. Verwertung setzt 
einen über die Arbeitsleistung hinausgehenden Vor-
gang voraus, ein körperliches oder geistiges Arbeits-
produkt, das der Steuerpflichtige selbst dem Inland 
zuführt.1“ 
 
Nachdem der Arbeitgeber dem deutschen 
Arbeitgeber nur seine Arbeitsleistung zur 
Verfügung stellt und insbesondere kein für 
den deutschen Arbeitgeber verwertbares Ar-
beitsprodukt geschaffen wird, unterliegen 
diese Einkünfte nicht der deutschen Besteu-
erung. 
 
(b) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus Hongkong 
 
Die Tätigkeit wurde weder in Deutschland 
ausgeübt noch verwertet. Somit fallen die 
daraus erzielten Einnahmen nicht unter den 
Einkünftekatalog des § 49  EStG und sind in 
Deutschland nicht steuerpflichtig. Es wir auf 
die Ausführungen unter Punkt (a) oben ver-
wiesen. 
 
(c) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus Thailand 
 
Die Tätigkeit wurde weder in Deutschland 
ausgeübt noch verwertet. Somit fallen die 
daraus erzielten Einnahmen nicht unter den 
Einkünftekatalog des § 49  EStG und sind in 
Deutschland nicht steuerpflichtig. Es wir auf 
die Ausführungen unter Punkt (a) oben ver-
wiesen. 
 
(d) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus China 
 
Die Tätigkeit wurde weder in Deutschland 
ausgeübt noch verwertet. Somit fallen die 
daraus erzielten Einnahmen nicht unter den 
Einkünftekatalog des § 49  EStG und sind in 
Deutschland nicht steuerpflichtig. Es wir auf 

                                                 
1 vgl. Ludwig Schmidt, EStG, § 49, Rz. 48 

die Ausführungen unter Punkt (a) oben ver-
wiesen. 
 
(e) Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung 
 
Auch in Jahr 2 erhält S durch die Vermie-
tung des Einfamilienhauses Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung. S ist in 
Deutschland jedoch nur noch beschränkt 
steuerpflichtig. Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung unterliegen aber auch bei 
einem beschränkt Steuerpflichtigen nach 
§ 49 Abs. 1 Nr. 6 EStG der Steuerpflicht in 
Deutschland, da das vermietete Anwesen in 
Deutschland belegen ist. 
 
(2) Steuerpflicht in Hongkong 
 
In Hongkong erfolgt die Besteuerung nach 
dem Territorialitätsprinzip. Es kommt hier 
für die Frage der Steuerpflichtigkeit daher 
nur darauf an, ob S Einkünfte aus oder von 
Hongkong erzielt hat. 
 
(a) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus Deutschland 
 
Das für die Tätigkeit in Deutschland ge-
zahlte Entgelt ist in Hongkong nicht steuer-
pflichtig, da ein „Non-Hongkong Employ-
ment“ vorliegt (siehe oben Punkt (2) im ers-
ten Jahr). 
 
 
(b) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus Hongkong 
 
Das vom Arbeitgeber in Hongkong für die 
Tätigkeit des S in Hongkong gezahlte Ar-
beitsentgelt unterliegt der Hongkonger Be-
steuerung (siehe oben Punkt (2) im ersten 
Jahr). 
 
(c) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus Thailand 
 
Das für die Tätigkeit in Thailand gezahlte 
Entgelt ist in Hongkong nicht steuerpflich-
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tig, da ein „Non-Hongkong Employment“ 
vorliegt (siehe oben Punkt (2) im ersten 
Jahr). 
 
(d) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus China 
 
Wird der chinesische Lohn vom chinesischen 
Arbeitgeber auf das chinesische Konto gezahlt, 
so liegt aus Hongkonger Sicht in diesem Um-
fang ein „Non-Hongkong Employment“ vor. 
Die Einkünfte sind demnach in Hongkong 
nicht steuerpflichtig. Da Hongkong schon 
nach dem nationalen Steuerrecht kein Recht 
zur Besteuerung hat, kommt es auf die Rege-
lungen des zwischen China und Hongkong ab-
geschlossenen „Doppelbesteuerungsabkom-
mens“ nicht an. 
 
Gem. Sec. 8 (1B) Inland Revenue Ordinance 
ist es unschädlich, wenn der Mitarbeiter 
während seiner Tätigkeit in China auch gele-
gentlich nach Hongkong reist und dort seine 
Arbeit ausübt, wenn seine Aufenthalte die 
Gesamtdauer von 60 Tagen nicht über-
schreiten. In diesem Fall liegt nach wie vor 
ein in Hongkong nicht steuerbares Einkom-
men vor. Bei einer Überschreitung der Dau-
er liegt ein „Non-Hongkong Employment“ 
mit der Folge einer „Day-in-day-out“-
Besteuerung in Hongkong vor. 
 
(e) Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung 
 
Da Hongkong aufgrund des Territorialitäts-
prinzips lediglich Einkünfte aus Vermietung 
von einem in Hongkong gelegenen Vermie-
tungsobjekt besteuert, unterliegen die Miet-
einnahmen aus Deutschland nicht der Be-
steuerung in Hongkong. 
 
(f) Einkünfte aus selbstständiger Be-

ratertätigkeit 
 
Das für die Beratung der Hongkonger Toch-
ter vom deutschen Arbeitgeber gezahlte 
Entgelt ist in Hongkong ebenfalls nicht 
steuerpflichtig. Es liegt ein „Non-Hongkong 
Employment“ vor, da der Arbeitgeber nicht 

in Hongkong ansässig ist, die Tätigkeit nicht 
in Hongkong ausgeübt wurde und auch der 
zugehörige Arbeitsvertrag nicht in Hong-
kong abgeschlossen wurde. 
 
(3) Steuerpflicht in Thailand 
 
S hat nach der in Sec. 41 Satz 3 Thai Reve-
nue Code enthaltenen Vermutung seinen  
gewöhnlichen Aufenthalt in Thailand, da er 
sich im Jahr über 180 Tage in Thailand auf-
hält. Er ist damit in Thailand unbeschränkt 
steuerpflichtig. 
 
(a) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus Deutschland 
 
S ist in Jahr 2 in Thailand unbeschränkt 
steuerpflichtig. Grundsätzlich ist S damit mit 
seinem gesamten Welteinkommen in Thai-
land steuerpflichtig. Aufgrund der Formulie-
rung in Sec. 41 Satz 2 Thai Revenue Code 
erfolgt in Thailand nur eine eingeschränkte 
Besteuerung des Welteinkommens. Das be-
deutet, dass Einkünfte, die nicht in Thailand 
erwirtschaftet werden oder nicht aus einer 
thailändischen Quelle stammen, nur dann in 
Thailand steuerpflichtig sind, wenn diese im 
gleichen Steuerjahr, in dem sie erzielt wur-
den, nach Thailand verbracht werden. 
 
S wäre damit grundsätzlich verpflichtet, die 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit für 
Deutschland in Thailand zu versteuern. Soll-
ten diese jedoch nicht im zweiten Jahr nach 
Thailand verbracht werden, bestünde schon 
nach nationalem thailändischem Recht kein 
Besteuerungsrecht für Thailand.  
 
Sollte S diese Einkünfte jedoch im gleichen 
Steuerjahr nach Thailand verbringen, so 
kommt es hinsichtlich des Besteuerungs-
rechts erneut auf das Doppelbesteuerungs-
abkommen zwischen Thailand und Deutsch-
land an. Weitere Ausführungen diesbezüg-
lich folgen unter 2.5.1. 
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(b) Einkünfte aus nichtselbstständi-
ger Arbeit aus Hongkong 

 
Nachdem S in Thailand unbeschränkt steu-
erpflichtig ist, hat grundsätzlich auch Thai-
land ein Besteuerungsrecht, wenn die Ein-
künfte im gleichen Steuerjahr nach Thailand 
verbracht werden. 
Die Zuweisung des Besteuerungsrechts er-
folgt dann nach dem zwischen Thailand und 
Hongkong abgeschlossenen Doppelbesteue-
rungsabkommen. Weitere Ausführungen 
diesbezüglich folgen. 
 
(c) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus Thailand 
 
S ist in Thailand unbeschränkt steuerpflich-
tig. Seine im Zusammenhang mit dem Ar-
beitsverhältnis in Thailand erzielten Ein-
künfte sind in Thailand zu versteuern. Da 
eine sonstige unbeschränkte Steuerpflicht 
nicht vorliegt, hat Thailand das alleinige Be-
steuerungsrecht an diesen Einkünften. 
 
(d) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus China 
 
Nachdem S in Thailand unbeschränkt steu-
erpflichtig ist, hat grundsätzlich auch Thai-
land ein Besteuerungsrecht, wenn die Ein-
künfte im gleichen Steuerjahr nach Thailand 
verbracht werden. 
 
Die Zuweisung des Besteuerungsrechts er-
folgt dann nach dem zwischen Thailand und 
China geschlossenen Doppelbesteuerungs-
abkommen. Weitere Ausführungen diesbe-
züglich folgen. 
 
(e) Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung 
 
Da S in Thailand unbeschränkt steuerpflich-
tig ist, unterliegen grundsätzlich auch die in 
Deutschland erzielten Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung der thailändi-
schen Steuer. Die Zuweisung des Besteue-
rungsrechts erfolgt auch in diesem Fall nach 
dem zwischen Thailand und Deutschland 

geschlossenem Doppelbesteuerungsabkom-
men (siehe unten). 
 
(4) Steuerpflicht in China 
 
China besteuert grundsätzlich ähnlich wie 
Deutschland nach dem Welteinkommens-
prinzip. Jedoch gilt in China für Ausländer 
die sogenannte 5 Jahresfrist. Erst wenn diese 
überschritten ist, das heißt, der Ausländer 
sich mindestens 5 Jahre in China permanent 
aufgehalten hat, werden auch die im Ausland 
erzielten Einkünfte in China steuerpflichtig. 
Laut Sachverhalt hält sich S im Jahr 2 ledig-
lich an 60 Tagen in China auf. Er ist somit 
lediglich beschränkt steuerpflichtig. 
 
(a) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus Deutschland 
 
China hat kein Besteuerungsrecht für diese 
Einkünfte (siehe 4.). 
 
(b) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus Hongkong 
 
China hat kein Besteuerungsrecht für diese 
Einkünfte(siehe 4.). 
 
(c) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus Thailand 
 
China hat kein Besteuerungsrecht für diese 
Einkünfte (siehe 4.). 
 
(d) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus China 
 
Grundsätzlich wird eine Steuerpflicht für die 
aus China erzielten Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Tätigkeit nur dann ausgelöst, 
wenn der Aufenthalt länger als 90 Tage bzw. 
183 Tage im Fall von DBA Staaten dauert. 
Dies gilt allerdings nur dann, wenn das Ge-
halt von einem ausländischen Arbeitgeber 
gezahlt und getragen wird.  
 
Dies ist vorliegend nicht der Fall, da der 
Lohn vom chinesischen Arbeitgeber gezahlt 
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wird. In diesem Fall entsteht eine Steuer-
pflicht in China. 
 
(e) Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung 
 
China hat kein Besteuerungsrecht für diese 
Einkünfte. 
 
(5) Vermeidung der Doppelbesteue-

rung 
 
(a) Vermeidung der Doppelbesteue-

rung im Fall Deutschland und 
Thailand 

 
Nach dem DBA ist S nur in Thailand ansäs-
sig.  
 

(aa) Einkünfte aus nichtselbst-
ständiger Tätigkeit 

 
Da die Tätigkeit jedoch in Deutschland aus-
geübt und die Vergütung von einem deut-
schen Arbeitgeber bezahlt wurde, hat auch 
Deutschland ein Besteuerungsrecht an die-
sen Einkünften. Thailand als Ansässigkeits-
staat muss nun Abhilfe schaffen. Dies ge-
schieht nach Art. 22 Abs. 3 (a) DBA. Die 
Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit 
in Deutschland werden von der Be-
messungsgrundlage ausgenommen. Auch 
hier erfolgt jedoch ein Progressionsvorbe-
halt. 
 
Das Arbeitsentgelt, das vom deutschen Ar-
beitgeber für die Beratung der Hongkonger 
Tochter gezahlt wird, unterliegt ebenfalls nur 
dann der thailändischen Steuer, wenn es im 
gleichen Steuerjahr nach Thailand verbracht 
wird. 
 

(bb) Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung 

 
Art. 6 Abs. 1 des deutsch-thailändischen 
DBA weist hier jedoch das alleinige Besteue-
rungsrecht dem Staat zu, in dem das unbe-
wegliche Vermögen belegen ist. Da sich das 
vermietete Einfamilienhaus in Deutschland 

befindet, hat Thailand kein Besteuerungs-
recht. 
 
(b) Vermeidung der Doppelbesteue-

rung im Fall Hongkong und 
Thailand 

 
Art. 15 Abs. 1 DBA besagt, dass das Besteu-
erungsrecht grundsätzlich dem Ansäs-
sigkeitsstaat (hier Thailand) zusteht. Auch 
der Tätigkeitsstaat (hier Hongkong) hat je-
doch ein Besteuerungsrecht, wenn die Tätig-
keit physisch dort ausgeübt wird. Die Aus-
nahmeregelung, die das alleinige Besteue-
rungsrecht doch wieder dem Ansässig-
keitsstaat zuweist, gilt nicht. Zwar hält sich S 
weniger als 183 Tage in Hongkong auf, das 
Arbeitsentgelt wird jedoch von einem 
Hongkonger Arbeitgeber bezahlt.  
 
Thailand als Ansässigkeitsstaat des S muss 
daher Abhilfe hinsichtlich der Doppelbe-
steuerung schaffen. Entsprechend Art. 22 
Abs. 2 des DBA wird die in Hongkong an-
gefallene Steuer gegen die Steuer verrechnet, 
die in Thailand hinsichtlich dieses Einkom-
mens anfällt. Eine Verrechnung findet aller-
dings nur bis zu der Höhe der auf dieses 
Einkommen anfallenden thailändischen 
Steuer statt. 
 
(c) Vermeidung der Doppelbesteue-

rung im Fall China und Thailand 
 
Gem. Art. 23 Abs. 2 DBA wird die in China 
auf die Einkünfte des S aus nichtselbständi-
ger Arbeit anfallende Steuer gegen die in 
Thailand auf dieses Einkommen anfallende 
Steuer verrechnet. Wie auch im Fall von 
Hongkong wird eine Anrechnung nur inso-
weit gewährt, als die chinesische Steuer die 
thailändische Steuer nicht übersteigt. 
 
3. Im Jahr 03 
 
S wird das komplette Jahr in Hongkong ver-
bringen. Allerdings erbringt er von Hong-
kong aus teilweise auch Beratungsleistung 
für Thailand, die von der thailändischen 
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Tochtergesellschaft vergütet und auf das 
Bankkonto des S in Hongkong bezahlt wird. 
 
Aufenthalt im dritten Jahr: 
 

 Deutschland        0 Tage 
 Thailand        0 Tage 
 Hongkong    365 Tage 
 China         0 Tage 

 
(1) Steuerpflicht in Deutschland 
 
(a) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus Hongkong 
 
Deutschland hat für die aus Hongkong er-
zielten Einkünfte kein Besteuerungsrecht. 
 
(b) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus Thailand 
 
Deutschland hat für die aus Thailand erziel-
ten Einkünfte kein Besteuerungsrecht. 
 
(c) Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung 
 
Hier kann im Wesentlichen auf die obigen 
Ausführungen verwiesen werden. Deutsch-
land hat hier das Besteuerungsrecht. 
  
(2) Steuerpflicht in Hongkong 
 
(a) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus Hongkong 
 
Da sich S länger als 180 Tage in Hongkong 
aufhält, wird vermutet, dass er seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt in Hongkong hat. Er 
ist damit aus steuerrechtlicher Sicht in 
Hongkong ansässig. 
 
Die Einkünfte aus nichtselbstständiger Ar-
beit in Hongkong werden, wie bereits oben 
ausführlich dargestellt, im Rahmen eines 
„Hong Kong Employments“ erzielt. S ist 
damit mit diesen Einkünften in Hongkong 
steuerpflichtig 
 

Da S in keinem weiteren Land als ansässig 
angesehen wird, sind die Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit allein in Hongkong 
steuerpflichtig. 
 
(b) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit in Thailand 
 
Hongkong hat für die aus Thailand erzielten 
Einkünfte kein Besteuerungsrecht. 
 
(c) Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung 
 
Aus Hongkonger Sicht werden die Ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung au-
ßerhalb Hongkongs erzielt und stehen auch 
sonst nicht mit Hongkong in Zusammen-
hang. Die Einkünfte gelten daher als außer-
halb Hongkongs generiert und unterliegen in 
Hongkong somit nicht der Besteuerung. 
 
(3) Steuerpflicht in Thailand 
 
(a) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit aus Hongkong 
 
S lebt und arbeitet zwar in Hongkong, die 
Tätigkeit für Thailand wird jedoch aufgrund 
eines Arbeitsvertrages mit dem thailändi-
schen Arbeitgeber ausgeübt und von Thai-
land aus vergütet. 
 
Es liegt damit ein „Non-Hongkong Employ-
ment“ vor. Dabei spielt es keine Rolle, dass 
das Arbeitsentgelt auf ein Bankkonto in 
Hongkong fließt. Schon nach nationalem 
Recht sind die so erzielten Einkünfte des S 
in Hongkong nicht steuerpflichtig. 
 
(b) Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit in Thailand 
 
S erhält Arbeitsentgelt von einem thailändi-
schen Arbeitgeber. Diese Einkünfte sind, 
auch wenn S in Thailand nicht ansässig ist, 
nach Sec. 41 Abs. 1 Thai Revenue Code im-
mer in Thailand steuerpflichtig. 
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Etwas anderes könnte sich jedoch aus dem 
zwischen Thailand und Hongkong abge-
schlossenen Doppelbesteuerungsabkommen 
ergeben. 
 
(c) Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung 
 
S ist in Thailand nicht unbeschränkt steuer-
pflichtig. Somit hat Thailand kein Recht, die 
Vermietungseinkünfte aus Deutschland zu 
besteuern. 
 
(4) Vermeidung der Doppelbesteue-
rung im Fall Thailand und Hongkong 
 
Nach Art. 15 Abs. 1 DBA liegt das Besteue-
rungsrecht für Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit grundsätzlich beim Ansäs-
sigkeitsstaat (hier: Hongkong). Etwas an-
deres ergibt sich nur dann, wenn das Ar-
beitsverhältnis in einem anderen Staat ausge-
übt wird. 
 
S begibt sich zur Ausübung der Bera-
tungsleistung für Thailand jedoch nicht phy-
sisch nach Thailand. Er übt seine Tätigkeit 
damit nicht in einem anderen Staat aus. Das 
Besteuerungsrecht steht damit allein Hong-
kong zu. 
 

Hongkong verzichtet jedoch auf die Besteu-
erung dieser Einkünfte. Nachdem es in 
Thailand bisher dem § 50d Abs. 8 EStG ver-
gleichbare Vorschriften nicht gibt, sind die 
so erzielten Einkünfte steuerfrei. In der Pra-
xis wird in Thailand jedoch vom Arbeitgeber 
vermutlich dennoch Lohnsteuer abgeführt, 
da die thailändischen Steuerbehörden in der 
Regel die nationalen Steuervorschriften ohne 
die notwendige Berücksichtigung des DBA 
anwenden. Die unnötigerweise abgeführte 
Steuer in einem Rückerstattungsverfahren 
zurückzufordern, ist sehr zeitaufwendig und 
führt nicht immer zum Erfolg. 
 
 
 


